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roMt
der Reorganisation des Livlandischen 

Injtiz - Wesens.

Mgcmciiic Bcstimmungen.
I .  D ie  Ju s tiz  wird im  Allgemeinen von der Polizei 

und A dm inistration getrennt gepflegt. Ausnahm sweise sind 
die Einzel-Nichter m it gewissen Polizeilichen und administrativen 
Functionen  betraut. D a s  T u te l-  und C nra te l-W esen , die 
V erw altung unstreitiger N ach laß -M assen  und des Corrobora- 
tions- und Ingrossations-W esen ist bestimmten Justizbehörden 
anvertraut.

II. D ie  snr die M itglieder des Livlandischen B a u e r
standes und alle der B au er-V ero rd n u n g  gegenwärtig unter
worfenen Personen bestehenden besonderen B ehörden, m it A us
schluß der Gemeinde- und Kirchspielsgerichte, werden aufgeho
ben und m it den allgemeinen Landesbehörden verschmolzen.

I I I .  F ü r  alle B ag a te lle - , und ein beschleunigtes V er
fahren erheischende S achen werden Einzel-Richter installirt.

IV. D ie  Gemeindegerichte w erden, —  weil durch die 
bestehenden localen Verhältnisse geboten, —  a ls erste Znstanz 
fü r die niedere Polizei und in Bagatellesachen wider B auer- 
G em einde-G lieder im engeren S in n e ,  vorläufig beibehalten 
und finden im  K irchspielsgerich te  ihren nächsten Oberrichter, 
jedoch lediglich n u r a ls  A ppellations-Instanz.

V. U nter die Livländischen Landesbehörden und Einzel- 
N ichter, —  m it Ausschluß der G em einde- und Kirchspiels- 
Gerichte, —  sortircn in  persönlicher und dinglicher Hinsicht 
alle Personen ohne Unterschied des S ta n d e s ,  sofern dieselben 
nicht in  G em üßtheit ihres ständischen P riv ileg ii und des H er- 
kommens der D iju d ica tu r der städtischen Behörden unterworfen 
sind. D ie  S tä d te  Livlands, m it A usnahm e der S ta d t  R ig a , 
behalten wie seither im Livländischen H ofgerichte, a ls  der 
höchsten J u s tiz -B e h ö rd e  des G ouvernem ents für Land und 
S tä d te , ihren gemeinschaftlichen Oberrichter.

VI. Alle Richterstellen werden theils m ittelst ständischer, 
theils m ittelst Gemeinde-, theils mittelst B ezirks-W ahlen besetzt.

VII. D ie  G lieder und S ecreta ire  der Justizbehörden, 
einschließlich die Einzel-, r68p. Kirchspiels-Richter, werden für 
Lebenszeit angestellt, dürfen nu r aus eigene B itte  verabschiedet,



nu r m it ihrer eigenen Genehm igung in  ein anderes A m t h in 
übergewählt und nu r auf G rund  gerichtlichen N rtheils des 
D ienstes entlassen werden. —  Nücksichtlich der A m tsdauer der 
G lieder der Gemeindegerichte und der bäuerlichen Beisitzer der 
Kirchspielsgerichte behalten die bezüglichen Bestim m ungen der 
B auer-V erordnung vom I .  1 8 6 0  unveränderte Giltigkeit.

F ü r  d ie , durch eingetretene B acanz einer Richterstelle 
nothwendig werdende intemrinistische Besetzung derselben hat 
b is zur ordentlichen W ah l des betreffenden Richters die be
zügliche O berbehörde nach M aßgabe der Dringlichkeit des 
concreten F a lle s  ihrem eigenen Ermessen gemäß die erforder
lichen A nordnungen zu treffen und zwar durch Abdelegation 
entweder einer geeigneten richterlichen Amtsperson oder beschaf- 
fentlich eines G erich tsam ts-C andidaten: immer jedoch n u r aus 
dem Jurisd ictions-B ezirke der abdelegirenden Oberbehörde.

V III. Z u  Vorsitzern und G liedern der Justizbehörden, 
die E inzel-, resp. Kirchspielsrichter nicht ausgenom m en, m it 
Ausschluß jedoch der G lieder der Gemeindegerichte und der 
bäuerlichen Beisitzer der Kirchspielsgerichte, hinsichtlich deren 
W ah l und Q ualifica tion  es bei den bezüglichen Vorschriften 
der B auer-V erordnung vom I .  1 8 6 0  sein Bewenden behält, 
dürfen w ä h r e n d  d e r  e rs te n  z w ö lf  J a h r e ,  g e re c h n e t v o n  
E m a n a t i o n  e in e s  L iv lä n d is c h e n  J u s t i z r e f o r m - S t a t u t s ,  
gewählt werden Personen a l l e r  S t ä n d e ,  welche entweder 
einen juristischen G rad  bei der D o rp a te r Universität erworben, 
oder daselbst ihren ganzen juristischen C ursus, wenngleich ohne 
nachfolgendes G radual-Epam en beendigt, oder wenigstens schon 
drei J a h re  in  einer der Ju s tiz -B e h ö rd e n  L iv - , E hst- oder 
K urlands oder O esels ein Richter- oder Kanzellei-Amt beklei
det, oder eine P rü fu n g  ihrer juristischen Kenntnisse beim H of
gerichte bestanden haben, oder endlich einen anderen relativen 
B ew eis fü r ihre richterliche B efähigung, sei es z. B .  dadurch, 
daß sie die Advocatur betrieben haben, oder dadurch, daß sie 
N otaire  u. s. w. gewesen, —  beizubringen im S ta u d e  sind.

W ährend obiger U ebergangs-Periode der ersten 1 2  Ja h re , 
gerechnet von Em anation  eines Livländischen Ju s tiz -R efo rm - 
S ta tu t s ,  so wie auch nach A blauf dieses Provisorii, soll jede 
K irchspielsrichter-W ahl, sofern dieselbe auf eine Person fällt, 
welche nicht schon, drei J a h re  dem Amte eines Kirchspiels- 
R ichters oder eines Vorsitzers oder M itg liedes einer Ju s tiz -B e
hörde oder eines Untersuchungsrichters vorgestanden hat, zünächst 
n u r fü r drei J a h re  gelten. F ä llt jedoch die W ah l zum Kirch
spielsrichter aus eine P e rso n , die schon drei J a h re  das Amt 
eines Kirchspielsrichters oder eines Vorsitzers oder M itgliedes 
einer Justiz-B ehörde oder eines Untersuchungs-Richters, bekleidet 
hat, —  so gilt dieselbe sofort für die Lebensdauer der ge
wählten Person , einerlei ob die letztere, wenn sie schon vorher 
dem Amte eines K irchspiels-Richters drei J a h re  vorgestanden 
hat, für den ihr seither anvertrauten oder einen ändern J n r is -  
dictions-Bezirk gewählt werden sollte. D ie  W ahlen der V o r
sitzer und G lieder der übrigen J u s tiz -B e h ö rd e n  geschehen 
sowohl während des P ro v iso rii, a ls  auch nach Ablauf des
selben auf die Lebensdauer der gewählten Person.



Nach Ablauf dieses zwölfjährigen Prvvisorii sollen zu 
nicht bäuerlichen Gliedern der Justiz-Behörde mit Einschluß der 
Einzel-, resp. Kirchspielsrichter nur wählbar sein Personen 
aller Stände, welche entweder ein juristisches Gradual- 
Epamen bei der Landes-Universität Dorpat bestanden, oder 
wenn sie ihren juristischen Cursns daselbst zwar beendigt, jedoch 
kein Gradual-Examen abgelegt haben, desgleichen wenn sie 
auf einer ändern, als der Dorpater Universität die Rechte 
studirt haben sollten, — eine genügende Prüfung ihrer juristi
schen Kenntnisse beim Livländischen Hofgerichte bestanden haben.

Welche besonderen Requisite überdies für gewisse Richter- 
Aemter verlangt werden, ist im speciellen Theile der Behörden- 
Verfassung wo gehörig angegeben.

IX. Als Seeretaire der Justizbehörden, — die Schreiber 
der Gemeindegerichte und die Notaire der Kirchspielsgerichte 
ausgenonnnen, — dürfen nur solche Personen angestellt wer
den, welche auf der Landes-Universität Dorpat die Rechte 
studirt und daselbst einen juristischen Grad erworben oder 
wenigstens ihren juristischen Cursns beendigt und in diesem 
letzteren Falle, wie auch in dem Falle, daß sie auf einer 
ausländischen Universität die Rechte studirt haben sollten, beim 
Livländischen Hofgerichte eine genügende Prüfung ihrer juristi
schen Kenntnisse bestanden haben.

A n m e rk u n g . D ie  Annahme der W ah l zu einem Richter-, 
oder Secretair - Posten ist für die gewählte Person 
nirgend obligatorisch.

X. Alle Justiz-Beamten sollen eine genügende Dota
tion erhalten.

XI. Bei den höheren Justiz-Behörden befinden sich 
Staatsanwalte.

XII. Ein Anwaltszwang soll in: Allgemeinen weder im 
Criminal-, noch im Civilrechts - Verfahren Statt finden. Wo 
und wie weit ein solcher ausnahmsweise statthaft, wird die 
Proeeß - Ordnung ergeben.

XIII. Alle Verhandlungen der Justiz - Behörden , die
jenigen vor den Einzelrichtern nicht ausgenommen, haben im 
Allgemeinen öffeirtlich und mündlich und in Deutscher Sprache, 
als der Gerichtssprache des Landes, zu geschehen, diejenigen 
Fülle unbeschadet, in denen das Gesetz die Ausschließung der 
Oeffentlichkeit oder Mündlichkeit des Verfahrens entweder 
verordnet oder zuläßt; wie auch unbeschadet der Fälle, in 
denen das Verfahren vor den Gemeinde- oder Kirchspielsge
richten in den Nationalsprachen entweder geschehen muß oder 
geschehen darf.

XIV. Der für das Verfahren in Criminalsachen beste
hende geheime inquisitorische Proeeß wird durch den öffent
lichen mündlichen Anklage-Proceß ersetzt. Die Aburtheilung 
in Criminalsachen geschieht durch die rechtsgelehrten Richter der 
Criminalbehörden und zwar unter Beseitigung des jetzt geltenden 
gesetzlichen Normal-Beweises, auf Grund der, auf richterlicher 
Ueberzeugung beruhenden freien Beweis-Theorie.

XV. Ueber die im Criminal-, wie im Civil-Rechtsver- 
fahren zu beobachtenden processualischcn Formen giebt die 
Proeeß-Ordnung näheren Nachweis.



XVI. Alle Criminal-, und Clvil-Processe sollen in der 
zweiten oder Appellations-Instanz ihren Abschluß finden und 
die solgende nächst obere Instanz überall nur die Eigenschaft 
eines Cassationshoses haben.

Anmerkung. Die Proceßordnung giebt die möglichst be
schränkten Nullitätsgründe an , aus welchen die 
Caffation eines Urtheils statthaft ist.

Die
VerM im g der M iz-D eh ö r-en .

Allgemeiner Tlml.
8 I-

Die richterliche Gewalt wird auSgeübt von den 
Gemeindegerichten, den Kirchspielsgerichten, den Kirchspiels- 
Richtern, den Landgerichten, dem Hofgerichte und dem Balti
schen Obertribunale.

Anmerkung. Die sogenannten gemischten Gerichte, — durch 
Zuziehung von Geistlichen oder M ilita irs, — sind 
nirgend statthaft.

§ 2.
Aus der Zahl der Justiz-Behörden sind mit poli

zeilichen und administrativen Functionen betraut: die 
Gemeindegerichte und die Kirchspielsrichter.

8 3.
Aus der Zahl der Justiz-Behörden sind beauftragt: 

mit dem Tutel- und Curatel - Wesen die Gemeinde- 
Gerichte und die Landgerichte; — mit dem Coroborations- 
und Ingrossations - Wesen die Landgerichte und das Hof. 
gericht; — mit der Verwaltung unstreitiger Nachlaß-Massen 
die Gemeindegerichte und die Landgerichte.

8 4.

Der Kirchspielsrichter handhabt die Gerichtsbarkeit als 
Einzelrichter. Alle übrige Gerichtsbarkeit wird von collegia- 
lisch zusammengesetzten Behörden ausgeübt.

8 5.
Die seither den Ordnungsgerichten zustehende Führung 

der Vomntersuchung in Criminalsachen ist fortan Obliegen
heit der bei den Landgerichten installirten Untersuchungsrichter.

8 6.
Ueber die Uebergabe der nicht beamteten Person an's 

Criminalgericht hat die, bei jedem Landgerichte bestehende 
Anklagekammer und beschaffentlich das Plenum des Landgerichts 
zu entscheiden (ek. Z 44).

Anmerkung. Hinsichtlich der Gerichtsübergabe der Beamten 
ek. § 48 Anmerk. 2, § 58 u. § 66 Anmerk. 1 u. 2.



I n  den Landgerichten, dem Hofgerichte und im B a lti
schen Obertribunale finden, mit Ausnahme der Sonnabende 
und der S o n n - und Festtage, sowie der gesetzlichen Som m er
serien, permanente Sitzungen S ta t t .

§ 8.
D ie Vorfitzer, Glieder und Secretaire der collegia- 

lisch zusammengesetzten Ju s tiz -B eh ö rd en , mit Ausnahme der 
Gemeinde- und Kirchspielsgerichte so wie der Untersuchungs- 
Richter, können alljährlich mit Einschluß der üblichen Som m er- 
Ferien d r e i  M onate hindurch Dispensation vom Besuch der 
Behörde genießen. Jedoch hat diese alsdann dafür S o rg e  zu 
tragen, daß durch die Abwesenheit des, solche dreimonatliche 
Ferienzeit genießenden bezüglichen Vorsitzers, Gliedes oder 
Secretairen der Geschäftsgang des Gerichts keine S tö rung  erleide.

8  9.
Alle Justiz-B ehörden sind mit dem ausreichenden K an

zellei-Personale versehen. Außer demselben befinden sich bei 
ihnen noch die Gerichtsamts-Candidaten und die Advocaten.

8 10.
D ie  Justiz-Behörden sind berechtigt, Gerichtsamts-Can

didaten bei sich anzustellen.

8 ii.
Z um  Besten der Kanzelleien der Ju stiz -B eh ö rd en , mit 

Ausnahme derjenigen der Gemeindegerichte, werden in Civil- 
rechtsstreitigkeiten Sporte ln  nach einer bestimmten Tape erhoben.

A n m e r k u n g .  D i e  Bestim m ung derjenigen gerichtlichen H a n d 
lu ng en ,  für welche S p o r te ln  zu erheben sind, so wie die 
Taxe derselben bleibt der P roceßordnung  Vorbehalten.

8 12.
D ie  Vorsitzer und Glieder der Landgerichte und des H of

gerichts , m it Ausnahme jedoch der von den Livländischen 
S täd ten  zu erwählenden zwei Oberräthe und des von dem 
Oeselschen Adel zu creirenden einen O berrathes des Hos- 
gerichts, desgleichen die bei den Landgerichten befindlichen 
Untersuchungsrichter, werden durch den Livländischen wahlbe
rechtigten Landtag, re sp . Kreistag gewählt. Bezüglich der 
W ahl der M itglieder des Baltischen O bertribunals gelten be
sondere Bestimmungen (ck. 61 und 62).

8 13-

D ie  W ahl der K irchspiels-Richter, der Glieder der 
Gemeindegerichte und der bäuerlichen Beisitzer der Kirchspiels
gerichte geschieht nach Vorschrift der desfalsigen Bestimmungen 
der Bauerverordnung v. I .  1 8 6 0 .

8 14-

D ie  Obersecretaire, der Kassaführer, so wie der P ro- 
tocollist der Hypotheken - Kammer des H osgerichts, und die

L



Secretaire der Landgerichte werden von diesen Behörden, die 
Notaire der Kirchspielsgerichte von den bezüglichen Kirchspiels- 
Richtern und die Schreiber der Gemeindegerichte von diesen 
in Gemeinschaft der örtlichen Gemeindevorsteher, gewählt. 
Die übrigen Kanzellei-Beamten der gedachten Behörden werden 
von den -betreffenden Gerichtsvorsitzern bei vorgangiger Be- 
rathung und Verständigung mit den bezüglichen Secretairen, 
angestellt, jedoch von der Behörde selbst entlassen.

8 15.

Auf dem Livländischen Festlande bestehen außer den 
städtischen Behörden: Für jede Gutsgemeinde und beschafsent- 
lich für mehrere combinirte Gutsgemeindeu ein Gemeindege- 
richt; ferner 42 Kirchspielsgerichte und 42 Kirchspielsrichter, 
deren Jurisdiction sich auf mehrere bestimmte Kirchspiele oder 
beschaffentlich auf ein Kirchspiel erstreckt, und welche, wenn 
in ihrem Iurisdictionsbezirke eine Stadt belegen ist, in dieser 
ihren Gerichtssitz haben; ferner 4 Landgerichte, welche, in 
den Städten resp. Riga, Wenden, Dorpat und Fellin ihre 
ordentliche Gerichtsstätte einnehmend, zwei Ordnungsgerichts- 
Bezirke und zwar resp. von Riga und Wolmar, Wenden 
und Walk, Dorpat und Werro und endlich Fellin und Per- 
nau, zu ihrem Jurisdictions-Bezirk haben; — und schließlich 
das Hofgericht, dessen Jurisdiction sich auf ganz Livland und 
Oesel, mit Ausnahme der Stadt Riga und deren Patrimo- 
nialgebietes, erstreckt.

8 16.
Die Aemter des hofgerichtlichen Präsidenten und Vice- 

Präsidenten verbleiben in ihrer bisherigen Rangstellung. Alle 
übrigen Livländischen Iustiz-Aemter genießen diejenigen Nang- 
klassen, welche für die ihnen entsprechenden Aemter im Reiche 
festgesetzt sind oder festgesetzt werden sollten.

8 17.
Sämmtliche Behörden, die Einzelrichter mit einbegriffen, 

sind alljährlich, jedoch nur durch die ihnen nächstübergeordneten 
Gerichte und vorzugsweise durch deren Vorsitzer zu revidiren.

SxmMer TlM.
4. Die Instanzen für die niedere Polizei 

nnd Bagatellcsachen.
8 18.

Die beiden, einander entsprechenden Instanzen für die 
niedere Polizei und Bagatellesachen sind: das Gemeinde- 
Gericht und der Kirchspiels-Richter: ersteres exclusive in 
Sachen bezeichneter Art wider Mitglieder des Bauerstandes 
im engeren Sinne, dieser in solchen Sachen wider Personen



aller Stände; die jenen entsprechenden zweiten Instanzen aber 
sind: das Kirchspielsgericht und das Landgericht.

Anmerkung. Die Proceßordnung bestimmt, ob und wie weit 
den Partheien etwa gestattet ist, in Bagatelle-Strei
tigkeiten auf einen ändern, als den ordentlichen Einzel- 
Richter zu compromittiren.

I .  Das Gemeindegericht.

8 19.

Nücksichtlich der Zusammensetzung der Gemeindegerichte, 
der Wahl, Amtsdauer, Qualification, Dotation u. s. w. der 
Glieder derselben behält es bei den Bestimmungen der Livl. 
Bauer-Verordnung vom Jahre 1860 sein Bewenden.

8 20.
Für jedes Gemeindegericht ist ein tauglicher Gemeinde- 

Schreiber anzustellen, welcher berechtigt ist, auch mehrere ein
ander benachbarte Gemeindegerichte zu bedienen.

8 21.

Der Gemeindeschreiber wird vom Gemeindegerichte in 
Gemeinschaft der, in ihrer gegenwärtigen Amtsgewalt zu 
conservirenden örtlicher: Gemeindevorsteher gewählt.

8 22.

Hinsichtlich der Bestätigung, Entlassung, Beurlaubung 
u. s. w. des Gemeindeschreibers ist H 342 der Bauer-Ver
ordnung v. I .  1860 maaßgebend.

8 23.

Der Gemeindeschreiber ist in jedem Falle, und zwar von 
dem örtlichen Kirchspielsgerichte, in den üblichen Amtseid 
zu nehmen.

8 24.

Die Gemeindegerichte sind berechtigt, die von ihnen 
zu vernehmenden Zeugen beim Kirchspielsrichter oder beim 
Kirchspiels-Gerichte vereidigen zu lassen, immer jedoch erst 
nach Aufnahme des, die Aussagen der betreffenden Zeugen 
enthaltenden Protokolles und Uebersendm:g des letzteren an 
den, um die Zeugen-Vereidigung zu ersuchenden Kirchspiels- 
Richter, i68p. an das hierum zu ersuchende Kirchspielsgericht.

8 25.

Unter die Gemeindegerichte sortircn nur die zum örtlichen 
Bauergemeinde-Verband im engeren Sinne angeschriebenen 
Personen, mil Ausschluß der zum Bauerstande im weiteren 
Sinne gehörigen Individuen und der auf dem Lande wohn
haften Bürger, welche nur soweit dem Gemeinde-Gerichte 
unterworfen bleiben, als dies die Bauer-Verordnung vom I .  
1860 ZS 606 u. 236 verordnet.



8 26.

Zur Competenz der Gemeindegerichte gehört:

1) In  Polizeisachcn.

1) Die Untersuchung und Aburtheilung aller leichteren
polizeilichen Vergehen, wie solches die Bauerverordnung 
vom I .  1860 602 ff. verordnet. In  diesen
Fällen sind die Gemeindegerichte zu erkennen berechtigt: 
auf Verweis, auf dem Beleidigten zu leistende Abbitte, 
auf Schadenvergütung bis 40 Rbl. S ilb ., auf Ar
beiten ohne Lohn und auf des Schuldigen eigene
Kost zum Besten der Gemeinde auf höchstens 5 Tage, 
auf Arrest bis höchstens 5 Tage bei gewöhnlicher 
Kost oder bei Wasser und Brod, auf Geldbuße bis 
höchstens 20 Rbl. Silb. und endlich aus Körperstrafe 
mit höchstens 30 Ruthenstreichen.

2) Die Untersuchung und definitive Aburtheilung gering
fügiger, nicht mit Einbruch verbundener Diebstähle 
und Betrügereien bis höchstens 30 Rbl. S ilb. an
Werth, welche Vergehen es polizeilich und ohne Ent
ziehung von Standesrechten, selbst wenn dieselbe im 
geltenden Criminalgesetze vorgesehen ist, bestraft.

2) In  Bagatellesachen.

Die Verhandlung und Aburtheilung aller Klagen, welche 
nicht an gefordertem Werth den Betrag von 200 Rbl. Silb. 
übersteigen, .mithin auch solcher Klagen, bei welchen es sich 
um keinen bestimmten Geldwerth handelt, — der letztgedachten 
Klagen indeß nur dann, wenn dieselben aus dem täglichen
kleinen Geschäfts- und socialen Verkehr entspringen, wie z. B .:

a) Leichter, nicht vor den Criminalrichter sortirender Jn-
jurienklagen;

b) Dienstboten- und Arbeits-Streitigkeiten;
c ) Miethe-Streitigkeiten;
ä) der Streitigkeiten aus dem kleinen täglichen Handels

und Marktverkehr;
e) Klagen, betreffend die Störung des jüngsten Besitzes;
k ) Pfündungs - Streitigkeiten u. s. w.

In  allen diesen Klagesachen haben die Gemeindegerichte, 
sofem es sich nicht um einen Werth von mehr als 40 Rbl. 
handelt, inappellabel zu entscheiden.

3) Die Verhandlung aller nicht streitigen bäuer
lichen Tutel- und Curatel- sowie Nachlaßsachen.

8 27.

Beschwerden über polizeiliche Entscheidungen der Ge
meindegerichte sind beim örtlichen Kirchspielsgerichte anzubringen, 
welches für die appellationsfähigen Urtheile derselben in Ba- 

- gatellesachen die Appellations-Instanz ist und über sich das 
örtliche Landgericht als Kassationshof anerkennt.



n .  Das Kirchspielsgericht.
8  28 .

D a s  Kirchspielsgcricht besteht unter dem Vorsitze des 
örtlichen Einzel- r68p. Kirchspielsrichters, aus diesem und drei 
bäuerlichen Beisitzern. Jedes Kirchspielsgericht ist m it einem 
vereidigten Notairen versehen, der etatmäßiger B eam ter ist.

8  2 9 .

Hinsichtlich der Art und Weise der W ahl des Kirch
spielsrichters und der Kirchspiclsgerichts-Beisitzer behalten die 
8 8  6 5 2 , 6 5 3 , 6 5 4 , 6 5 7 , 6 5 8  der B .- B .  vom I .  1 8 6 0  
volle Geltung. B ei vorkommcnder Stimmengleichheit bei den 
W ahlen des Kirchspielsrichters wie der Kirchspielsgerichts-Bei- 
sitzer entscheidet das Loos.

W ählbar zu Kirchspielsrichtern sind Personen, welche auch 
ohne vorgängigeu Dienst in einer Behörde, die im p e l .  V ll l .  
der allgemeinen Bestimmungen namhaft gemachten Requisite 
besitzen.

8  3 0 .

D er Kirchspielsrichter hat für seine Amtsdauer sein D o- 
micil innerhalb des kirchspielsgerichtlichen Jurisdictions-Bezirkes 
zu nehmen nnd das Gerichtslocal zu beschaffen.

D ie  Kirchspielsrichter jedoch I. und II. Nigaschen Bezirks 
haben ihre Gerichtssitze in R ig a , diejenigen VH. u. IX. R iga- 
schen Bezirks resp .  in Lemsal nnd W olm ar, diejenigen I. u. 
IX. Wendenschen Bezirks i'68p. in Wenden und Walk, die
jenigen I. und X. Dorpatschen Bezirks r68p. in D orpat und 
W erro nnd endlich diejenigen I. u. VI. Pernauschen Bezirks 
rc8p . in Pernau  und Fellin einzunchmen.

8  3 1 .
D er Kirchspielsrichter wird vom Hofgerichte im Amte 

bestätigt und vom Landgerichte in AmtSeid genommen. D ie  
Beisitzer erhalten ihre Bestätigung vom örtlichen Landgerichte 
und leisten ihren Amtseid in demselben.

8  3 2 .
F ü r  geeignete Stellvertretung des Kirchspiels-Richters 

hat in  vorkommenden Füllen das örtliche Landgericht S o rg e  
zu tragen, und zwar durch Abdclegation entweder eines benach
barten Kirchspielsrichters, oder eines landgerichtlichen Gliedes, 
oder eines Gerichtsamts-Candidaten oder endlich einer ändern, 
zur Vertretung des Kirchspielsrichters geeigneten richterlichen 
A m tsperson: innner jedoch nur aus den: Jurisdictions-Bezirke 
des abdelegirenden Landgerichts.

8  3 3 .
D er N otair des Kirchspielsgerichts, welcher unabhängig 

von juristischer B ildung die für sein Amt erforderliche Befähi- 
gung und Tauglichkeit besitzen muß und allen Kanzellei- und 
Rechnungs-Geschäften des Kirchspielsgerichts wie des Kirch-

3



spielsrichters als Emzelrichkrs vorzustehen, die Protocolte zu 
führen und alle Ausfertigungen des Kirchspielsgerichts zu con- 
trasigniren h a t, wird auf Präsentation des Kirchspielsrichterd, 
welcher ihn nach eigenem Ermessen anzustellen und zu entlassen 
berechtigt is t, vom örtlichen Landgerichte im Amte bestätigt 
und in Amtseid genommen. — - D er Kirchspielsrichter hat über 
die geschehene Amtsentlassung des Notairen dem örtlichen Land
gerichte ungesäumt Anzeige zu machen und demselben den 
Amtsnachfolger des entlassenen N otairen gleichzeitig zur B e
stätigung vorzustellen.

8  3 4 .
D a s  Kirchspielsgericht hat sich auf Einladung des Kirch

spielsrichters je nach Bedürsniß zwe i  M ale  monatlich und in 
dringenden Füllen auch öfter an der Gerichtsstätte zur Sitzung 
zu versammeln.

8  3 5 .

Z u r  Competenz des Kirchspielsgerichts gehören:
1 )  D ie  Entscheidung aller von den polizeilichen Urtheilen 

der Gemeindegerichte seines Bezirks eingebrachten B e
schwerden ;

2 )  die Entscheidung aller von den Urtheilen der Gemeinde-
Gerichte seines Bezirks angebrachten Appellationen.

8  3 6 .
A ls Kassationshos steht das örtliche Landgericht über 

dem Kirchspielsgerichte.

8  3 7 .

D a s  Kirchspielsgericht ist zugleich Ober-Vormundschasts- 
und re sp . Ober-Nachlaßbehörde für alle nicht streitigen, bei 
den Gemeindegerichten seines Bezirks in Verhandlung stehenden 
bäuerlichen Tutel- und Curatel- und re sp . Nachlaßsachen.

m .  Der Kirchspielsrichter.

8  3 8 .

Hinsichtlich der W a h l, B estätigung, B eeidigung, de- 
D om icils und der Stellvertretung des Kirchspielsrichters auch 
als Einzelrichters, gelten die HZ 2 8 , 2 9 , 3 0 , 3 1 , 3 2  und 
pct. VIII. der allgemeinen Bestimmungen.

8  3 9 .
Unter die D ijud icatur des KirchspielsrichterS als Einzel- 

Nichters sortiren im Allgemeinen alle, innerhalb des örtlichen 
kirchspielsgerichtlichen Jurisdietions-B ezirkes besindlichen P e r
sonen ohne Unterschied des S tandes.

8  4 0 .

Z u r  Competenz des Kirchspielsrichters als Einzelrichters 
gehören:



1 )  I n  Polizeisachcn.
1 )  D ie  Untersuchung und Entscheidung aller, nicht vor 

die Gemeindegcrichte verwiesener, von den in seinem 
Amtsbezirke befindlichen Personen begangener Polizei
lichen Vergehen. —  E r erkennt in  diesen Fällen auf 
V erw eis, auf Abbitte, auf S chaden-V ergü tung  bis 
4 0  R bl. S i l b . , auf Arbeiten ohne Lohn auf des 
Schuldigen eigene Kost, aus höchstens 5tägigen Arrest 
bei gewöhnlicher Kost oder bei Wasser und B ro d , 
auf Geldbuße bis höchstens 2 0  R b l. S ilb . und end- .  
lich auf Körperstrafe mit höchstens 3 0  Nuthenstreichen, 
indeß wider Personen adeligen und epemten S tan d es  
nur auf Verweis, auf Abbitte, auf Schadenvergütung 
bis 4 0  R b l. S ilb . und auf Geldbuße bis höchstens 
2 0  R bl. S ilb .

2^ D ie  Untersuchung und allendliche Aburtheilung gering
fügiger, nicht m it Einbruch verbundener Diebstähle 
bis höchstens 3 0  R bl. S i lb . an W erth , sowie B e 
trügereien bis höchstens 3 0  R bl. S ilb . an W erth, 
welche Vergehen er polizeilich und ohne Entziehung 
von Standcsrechten, selbst wenn dieselbe im geltenden 
Crinnnalgesetze vorgesehen ist, bestraft.

A n m e r k u n g .  B e i  V er g e h n  polizeilicher N a t u r  wider die 
öffentliche O r d n u n g  und S ich erh e i t  und namentlich  
solchen, welche durch Z usam m enrottungen  begangen  
w erden oder begangen  worden s in d ,  bleibt dem O r d 
n ungsgerichte d a s  polizeiliche Einschreiten und nach der 
B ed e u tu n g  d es  concreten F a l le s  die E r led ig u n g  in den  
Grenzen  seiner b isherigen  S t r a f g e w a l t  Vorbehalten, 
wobei jedoch selbstverständlich dem Kirchspielsrichter 
d ie ,  jeder polizeilichen A n to r ita t  obliegende Verpflich
tung  d es  sofortigen E in sc h re ite n s ,  fa l l s  die speciell 
competente P o l iz e i -A u to r i tä t  nicht zur S t e l l e  ist, zusteht.

2 )  I n  Bagatellesachen.
D ie  Verhandlung und Aburtheilung aller, nicht vor die 

Gemeindegerichte verwiesener K lagen, welche nicht an W erth 
2 0 0  R b l. S ilb . übersteigen, mithin auch solcher K lagen, bei 
welchen es sich um keinen bestimmten Geldwerth handelt, —  
der letztgedachten Klagen indeß nur dann , wenn dieselben 
au s dem täglichen kleinen Geschäfts- und socialen Verkehr ent
springen, wie z. B . :

u )  Leichter, nicht vor den Criminalrichter sortirender I n 
jurienklagen ; 

b )  Dienstboten- und A rbeits-Streitigkeiten; 
e )  M iethe - S treitigkeiten;
ä )  der Streitigkeiten aus dem kleinen täglichen H andels

und M arktverkehr; 
e )  Klagen, betreffend die S tö ru n g  des jüngsten Besitzes ; 
k )  P fändungs-S tre itigkeiten  u. s. w.

I n  allen diesen Klagen hat der Kirchspielsrichter, sofern 
es sich nicht um einen W erth von mehr als 4 0  R b l. S ilb . 
handelt, inappellabel zu entscheiden.

A n m e r k u n g .  D ie s e ,  dem Kirchspielsrichter zugewiesene C om -  
peteuz erstreckt sich indeß nirgend a u f  s t r e i t i g e  N ac h 
la ß - ,  T es ta m en ts - ,  E r b th e i lu n g s -  u . auf  ConcurSsachen,



welche insgesam m t je nach ihrem W erth  und dem  
S t a n d e  der P erson  entweder vor die G em einde- oder 
vor die Landgerichte gehören.

3 )  I n  cidmiliistratiueil Angclegciihciten.
1 )  D ie  bisherige Competenz und S trafgew alt in allen

administrativen Functionen, wie diese nach der B .-V . 
vom I .  1 8 6 0  dem jetzt bestehenden Kirchspielörichter 
obliegen;

2) die Beitreibung liquider Schuldforderungen bis zum
Betrage von 2 0 0  R b l. S ilb .

8  4 1 .
Beschwerden von den polizeilichen Entscheidungen, sowie 

Appellationen von den sonstigen Urtheilen des Kirchspiels- 
Richters als Einzelrichters sind beim örtl. Landgerichte anzu
bringen, über welchem das Hofgericht als Oberbehörde und 
Kassationshof steht.

8  4 2 .

Z u r  Erleichterung für die rechtsuchcnden Personen sind 
auf deren Verlangen die Kirchspielsrichter in denjenigen S tä d 
ten Livlands, in welchen keine Landgerichte sitzen, verpflichtet, 
vor die Landgerichte sortirendc Klagen bei sich aufzunehmen, 
die Erklärung des beklagten Theils einzuziehen und beide 
Schriftsätze dann dem competenten Landgerichte zur weiteren 
Verhandlung zu übersenden.

k. D ie höhcrcn Justiz - Bchördm.
I ^ .  Die Landgerichte.

8  4 3 .

Jedes Landgericht besteht aus einem Landrichter, einem 
Vice-Landrichter, 2 R üthen , 2 Assessoren, 2 Untersuchungs- 
Richtern, und zwar je einem für jeden, zum Amtsdistricte des 
Landgerichts gehörigen ordmmgsgerichtlichen Bezirk, 2 Secre- 
tairen, einem Kassaführer und dem ausreichenden sonstigen 
Kanzellei- und Diener-Personale.

W ählbar sind, sofern sie die im p c t. VIH. der allge
meinen Bestimmungen verlangte Q ualification besitzen:

1) Z um  L a n d r ic h te r  und V ic e -L a n d r ic h te r  n u r :  
a )  die Rüthe der Livlündischen Landgerichte; ferner
d )  Assessoren der Livl. Landgerichte, die schon wenigstens 

6 Jah re  ein Livl. landgerichtliches Assessorat bekleidet 
haben; endlich 

c )  Personen, welche vor ihrer Verabschiedung einmal ein 
Nichteramt im Livl. Hofgerichte oder das Amt eines 
Livl. Landrichters oder Vice-Landrichters bekleidet haben.

2 ) Z u  R ä t h e n  d e r  La nd ge r i c h t e  nu r :
» ) die Assessoren der Livl. Landgerichte und die Livl. 

Kirchspielsrichter, sofern die einen wie die ändern 
wenigstens schon 3 Jah re  diesen Aemtern vorgestan- 
den haben; ferner



d) die Livl. Untersuchungsrichter, sofern sie die im pet.VIII. 
der allgemeinen Bestimmungen für das Definitivum 
geforderte juristische Qualification besitzen und überdies 
entweder bereits drei Jahre Untersuchungsrichter oder 
bereits drei Jahre Kirchspielsrichter gewesen sind; endlich 

c) Personen, welche vor ihrer Verabschiedung das Amt 
eines Livl. Landgerichts-Raths bekleidet haben.

3) Zu Assessoren und zu Untersuchungsrichtern der 
Landgerichte: Personen, welche auch ohne vorgängigen 
Dienst als Justizrichter, überhaupt die im pcl. VIII. 
der allgemeinen Bestilumungen und resp. im Z 45 ver
langten Eigenschaften besitzen.

Bei jedem Landgerichte befindet sich ein Staats-Anwalt.

§ 44.

Bei jedem Landgerichte besteht für Criminalsachen eine 
Anklage-Kammer, zusammengesetzt unter dem Vorsitze des Vice- 
Landrichters aus diesem, einem Nathe, einem Assessor und dem 
jüngeren Secretairen der Behörde.

Anmerkung 1. Die Anklage-Kammer hat über die Ueber- 
gabe nicht beamteter Personen an's Lriminalgericht zu 
entscheiden.

Anm erkung 2. Bei nicht erzielter Einhelligkeit der Vota der 
stimmberechtigten Glieder der Anklage-Kammer ist die 
Entscheidung wegen Uebergabe der Person an's Cri- 
minalgericht, an das Plenum des Landgerichts zu 
bringen, in welchem dann jedoch die Glieder der An
klage-Kammer mitzustimmen haben.

8 45.

Dem Untersuchungsrichter, welcher die von den übrigen 
Gliedern des Landgerichts geforderte Qualification nicht ab
solut zu besitzen braucht, liegt die Verpflichtung ob, die zu 
seiner Kenntniß gelangten, innerhalb des ihm zugewiesenen 
Amts-Bezirks begangenen Verbrechen, mit Ausschluß jedoch der 
Amts-Delicte, in jedem Falle in Voruntersuchung zu nehmen 
und nach Abschluß derselben die passirten Acten an die An
klagekammer des Landgerichts unvorzüglich gelangen zu lassen. 
Von weiterer Thätigkeit im Landgerichte ist er, —  unbeschadet 
der ihm von diesem zugehenden Aufträge, —  ausgeschlossen.

8 46.

Die Vorsitzer, Glieder, Untersuchungsrichter und Secre- 
taire der Landgerichte werden vom General-Gouverneur im 
Amte bestätigt.

8 47.

Die Landrichter und Vice-Landrichter leisten ihren Amtseid 
im Hofgerichte, die Rüth e, Assessoren, Untersuchungsrichterund 
Secretaire so wie die übrigen Kanzellei - Beamten und die 
Diener der Landgerichte in demjenigen Landgerichte, in welchem 
sie angestellt werden.

8 48.

Zur Competenz der Landgerichte gehören:
4



1) In Criminalsachen.
In  erster Instanz.

Die Verhandlung und Aburtheilung aller, von den im 
landgerichtlichen Jurisdictions-Bezirke befindlichen Personen be
gangener Criminal-Verbrechen und Crinnnal-Vergehen, einschließ
lich der Staats-, Amts- und Preß-Verbrechen und Vergehen, 
mit Ausnahme nur der in den KZ 58 u. 66 namhaft ge
machten Amtsdelicte.

Anm erkung  1. Verbrechen und Vergehen, welche ohne Ent
ziehung von Standesrechten gesetzlich bestraft werden, 
sind mit Uebergehung der Anklage-Kammer als solcher, 
directe bei derselben als Strafkammer anhängig zu 
machen und gelangen auf dem Wege der Appellation 
an das Plenum des Landgerichts, über welchem dann 
das Hofgericht als Kaffationshof steht.

A n m e r k u n g  2. I n  Sachen wegen Amtsverbrechen hat die 
Gerichtsübergabe der Vorsitzer und Glieder einer Be
hörde auf Antrag der, dieser nächst Vorgesetzten Reffort- 
Oberbehörde, — diejenige der Secretaire und sonsti
gen Kanzellei - Beamten aber auf Antrag derjenigen 
Behörde, in welcher sie angestellt sind, — immer jedoch 
durch das Livlandische Hofgericht auf dessen Beschluß 
zu erfolgen. D ie Gerichtsübergabe der Vorsitzer, 
Glieder, Secretaire und sonstigen Kanzellei-Beamten 
des Landgerichts, wegen von denselben begangener 
Amtsdelicte, erfolgt stets an ein anderes, vom Hos- 
gerichte dazu zu designirendes Livländisches Landgericht. 
D ie Gemeinderichter, Gemeindevorsteher und Kirch
spielsgerichts-Beisitzer werden wegen Amtsverbrechen 
auf Verfügung des bezüglichen Kirchspielsgerichts dem 
örtlichen Landgerichte übergeben. Amtsdelicte der 
Geistlichen sortiren zur Verhandlung und Aburtheilung 
vor deren nächste geistliche Oberbehörde, welche letztere 
indeß den betreffenden Geistlichen, wenn sich die crimi- 
nalrechtliche Natur des von demselben begangenen 
Verbrechens oder Vergehens herausgestellt ha t, dem 
bezüglichen Landgerichte zum weiteren C rim ina l-Ver
fahren zu übergeben verpflichtet ist.

L . In  zweiter Instanz.
Die Entscheidung der, von den polizeilichen Urtheilen der 

Kirchspielsrichter eingebrachten Beschwerden.

2) In Civilrechtssachen.
ä. In  erster Inllaitz.

1) Die Verhandlung und Aburtheilung aller Civil-Nechts- 
streitigkeiten, welche nicht in erster Instanz vor die Ge
meindegerichte oder die Kirchspielsrichter gehören; ferner

2) aller Rechtsstreitigkeiten, betreffend das Vermögen der 
Kirchen, hinsichtlich der Kronbesitzlichkeiten und gegen die 
Ritterschaft und deren Institute.

Anmer k ung .  Dingliche Klagen dieser (sud x>ot. 2. angege
benen) Kategorie sind beim betreffenden Landgerichte 
als dem korurn re i oitas, -  persönliche dagegen bei 
demjenigen Landgerichte anzubringen, in dessen Ju ris 
dictionsbezirke die bezügliche Administration oder Re
präsentation ihren ständigen Sitz hat.

3) Die Verhandlung nnd Aburtheilung der Nechtsstreitig- 
keiten über Rechte und Vorzüge der Landgüter; ferner

4) der Sachen, betreffend persönliche Standesrechte; ferner



5 )  der s t r e i t ig e n  Nachlaß-, T estam ents-und Erbtheilungs- 
Sachen der Personen aller S tän d e , sofern sie nicht ihrem 
W erthe und dem S tan d e  der Person nach vor die Ge
meindegerichte sortiren; ferner

6 )  der Coneurssnchen derselben, sofern sie nicht vor die 
Gemeindegerichte gehören; ferner

7 )  der Streitigkeiten zwischen Schriftstellern, Uebersetzern, 
Herausgebern und Verlegern über das Eigenthum an 
einem Buche, wissenschaftlichem Werke u. d erg l.; ferner

8 )  der Grenz- und Serv itu ts-S treitigkeiten  in p e l i to r io ; 
endlich

9 )  S ü h n e  Versuche in Ehescheidungssachen, jedoch nur auf 
Requisition der geistlichen Behörden.

L. In M eller  Iilstaitz.
D ie  Verhandlung und Entscheidung der von den Ur- 

theilen der Kirchspielsrichter eingebrachten Appellationen, in 
welchen dann die Landgerichte allendlich entscheiden und das 
Hofgericht als Kassationshof über sich haben.

8  49 .

Ueberdies gehört zur Competenz der Landgerichte:
1) D ie  Vollstreckung ihrer eigenen rechtskräftigen Erkennt

nisse und derjenigen der Oberbehörden, und zwar überall 
ohne daß es vorgüngigen Auftrags der letzteren bedarf, 
sondem auch auf Antrag der B etheiligten;

2) die Beitreibung unstreitiger Geldsorderungen, sofern sie 
den B etrag von 2 0 0  R b l. S ilb . übersteigen, und zwar 
überall ohne vorgängige Genehmigung der Gouverne
ments-Obrigkeit oder anderer A utoritäten;

3 ) die Constituirung von Vormündern und Curatoren für 
die, nicht dem engeren Bauerstande angehörigen Personen;

4 ) die Verhandlung aller n ich t s tre it ig e n  Tutel-, Curatel- 
und Nachlaßsachen a l l e r ,  nicht zum Bauerstande im 
engeren S in n e  gehörigen Personen;

5 ) die Bewerkstelligung von V erm ögens-Inven tu ren- und 
O bsignationen, soweit dieselben nicht Obliegenheit der 
Gemeindegerichte und K'irchspielsrichter oder den letzteren 
vom Landgerichte aufgellagen worden sind;

6) die Ausführung der, seither den Kreisgerichten zuständi
gen Corroborationen und Ingrossationen, sofem dieselben 
nicht dem Hofgericht competiren;

7) die Ausstellung von N o ta ria ts -In s tru m en ten  und die 
Beglaubigung von Unterschriften unter Docnmenten aller 
A rt, so wie der Abschriften der letzteren, wozu überdies 
auch die Secrctaire der Landgerichte als K o ta ril p u d llc i 
des Kreises, überall berechtigt s ind ;

8) die Entgegennahme von Geldern und Werthpapieren 
privater wie juristischer Personen in den, bei den Land- 
Gerichten anhängigen Sacher: und die Asservation solcher 
Gelder und W erthpapiere, namentlich auch die Asserva
tion aller bezüglichen, gerichtlich administrirter Concurs-, 
Nachlaß- und Pupillen-Gelder.



8  5 0 .
D ie  Landgerichte entscheiden in Civil-Nechtsstreitigkeiten, 

in denen es sich nicht um einen Werth von mehr als 
4 0 0  R b l. S i lb .  handelt, inappellabel.

8  5 1 .
Appellationen von den Urtheilen der Landgerichte in 

Criminal- wie Civil-Rechtssachen gehen an 's Hofgericht, über 
welchem das Baltische O ber-Tribunal a ls Kassationshof steht.

8  5 2 .
D ie  von den Appellations-Urtheilen der Kirchspielsgerichte 

eingebrachten Kassationsgesuche haben die Landgerichte als Kassa
tionshöfe zu entscheiden.

Das Livländische Hofgcricht.
8 53.

D a s  Livländische Hofgericht besteht aus einem Präsidenten, 
einem V ice-Präsidenten, 6 Oberräthen, 2  O ber-Secretairen, 
einem Buch- und Cassaführer, einem Archivaren, einem N otai- 
ren, einem Actuaren, einem Translateuren, einem Protocol- 
listen für das Cvrroborations- und Ingrossations-W esen bei 
der Hofgerichts-Hypothekenkammer, und dem sonst ausreichenden 
Kanzellei- und Diener-Personale.

B e i  dem Hofgerichte befindet sich ein O ber-S taatsanw alt.

8  5 4 .
B e im  Hofgerichte besteht für die Angelegenheiten des 

Corroborations- und Ingrossations-W esens eine Hypotheken- 
Kammer, welche, aus dem Vice-Präsidenten a ls Vorsitzer, zwei 
Obei-räthen und dem älteren Obersecretairen zusammengesetzt, 
im  F a lle  einer Beschwerde dem P lenum  des Hofgerichts 
untergeordnet ist.

D iese Hypotheken-Kammer hat alle Ingrossationen und 
Corroborationen, sofern dieselben nicht den Landgerichten und 
M agistraten der Livländischen S tä d te  mit Einschluß der S ta d t  
R ig a , competiren, —  insbesondere aber auch die Corrobora
tionen von Contracten bei erstmaligem Verkauf einzelner H ofs-  
land-Parcellen oder zum Gehorchslande gehöriger Bauerhöfe 
eines Landgutes in  Ausführung zu bringen.

8  5 5 .
D er  Präsident, Vice-Präsident und drei Oberrathe des 

Hofgerichts werden durch den Livländischen Landtag, ein O ber- 
R ath durch den Oeselschen Landtag und zwei Oberräthe durch 
die sämmtlichen Livländischen S täd te  mit Ausschluß der S ta d t  
R ig a ,  die beiden Obersecretaire, der Protocollist der H ypo
theken-Kammer und der Cassaführer aber von: P lenum  des 
Hofgerichts für Lebensdauer gewählt.

W ählbar sind, falls sie die im pet. VIII. der allge
meinen Bestim m ungen geforderte Requisite besitzen:

1 ) Z um  P r ä s id e n t e n  und V i c e - P r ä s i d e n t e n  n u r:



s) alle im acliven Dienste stehenden Mitglieder des Hos- 
gerichts; ferner 

d) die im activen Dienste stehenden Livl. Landrichter 
und Vice-Landrichter; ferner 

c) die im activen Dienste stehenden, aus der Wahl des 
Livl. Landtages hervorgegangenen Mitglieder des 
Baltischen Obertribunals; endlich 

ä) Personen, welche die vorbezeichneten Richterämter der
einst bekleidet oder früher im Amte eines hofgericht
lichen Präsidenten oder Vice-Präsidenten gestanden 
haben.

2) Zu Oberrathen des Hofgerichts nur:
a) die Livl. Landrichter, Vice-Landrichter und die Livl. 

Landgerichts-Räthe; ferner
b) Assessoren der Livl. Landgerichte, falls dieselben we

nigstens schon sechs Jahre ein landgerichtliches Assesso- 
rat bekleidet haben; endlich

c ) Personen, welche dereinst früher das Amt eines hof
gerichtlichen Präsidenten, Vice-Präsidenten oder hof
gerichtlichen Mitgliedes oder eines Livl. Landrichters 
oder Vice-Landrichters bekleidet haben: immer jedoch 
nur unter eigener Zustimmung dieser Personen.

8 56.

Der Präsident und Vice-Präsident werden von Kaiser
licher Majestät, die übrigen Glieder und die Obersecretaire 
des Hofgerichts aber vom Baltischen Ober-Tribnnale im Amte 
bestätigt. Der Präsident und Vice-Präsident leisten ihren 
Amtseid im Baltischen Ober-Tribunale, die übrigen Glieder, 
die Ober-Secretaire und alle sonstigen Beamten aber werden 
vom Hofgerichte selbst zum Amte beeidigt.

8 57.

Zur Competenz des Hosgerichts gehören:

1.) Die Verhandlung und Entscheidung aller, von den Ur- 
theilen der Livländischen Landgerichte und der Magistrate 
der Städte Livlands, ausschließlich Riga's, in Criminal-, 
wie Civil-Rechtssachen eingebrachter Appellationen, für 
welche das Baltische Obertribunal als Kassationshof 
über dem Hofgerichte steht.

2) die Entscheidung aller, von den Appellations-Urtheilen der 
Livländischen Landgerichte und Magistrate exd. Riga's 
eingebrachten Kassations-Gesuche;

3) die Verhandlung und Entscheidung aller, über die Ver
fügungen der hofgerichtlichen Hypotheken-Kammer erho
benen Beschwerden, für welche das Baltische Obertribunal 
den über dem Hofgerichte stehenden Kassationshof abgiebt.

8 58.

Amtsdelicte der Vorsitzer, Glieder und Obersecretaire 
des Hofgerichts werden vor den, diesem coordinirten Criminal- 
Behörden Ehst- oder Kurlands verhandelt und von denselben



abgeurtheilt. S ie  gelangen auf dem Wege der Appellation 
an die Berufungs-A btheilung des Baltischen O bertribunals, 
über welcher das Plenum  desselben als Kassationshof steht.

Anhang.
I . Das Baltische Obertribunal.

8  S 9 .
F ü r  die Ostseeprovinzen Livland mit O esel, Ehstland 

und Kurland wird ein gemeinschaftliches O bertribunal errichtet, 
welches unter dem Namen „Baltisches O b ertribuna l"  in der 
S ta d t  D orpat seinen S itz  hat.

8  60 .
D a s  Baltische O bertribunal besteht aus einem Präsi

denten, einem Vice - Präsidenten, 10  N äthen, 2 Kanzellei- 
D irectoren, den nöthigen Secretairen und dem erforderlichen 
Kanzellei-Personale. B e i dem Baltischen O berlribunale be
findet sich ein Baltischer G eneral-S taatsanw alt.

8  6 1 .
Z u  Gliedern des Baltischen O bertribunals erw ählen: 

die Livl. Ritterschaft 2 ,  die Ehstl. Ritterschaft 2 ,  die Kurl. 
Ritterschaft 2 ,  die Oeselsche Ritterschaft 1 und sämmtliche 
S täd te  der Ostseeprovinzen zusammen 5 Personen, welche 
insgesammt von Kaiserlicher M ajestät für Lebensdauer im Amte 
bestätigt werden. Aus der Z ah l dieser 12  M itglieder des 
Baltischen O bertribunals erwählen dieselben den Präsidenten 
und V ice-Präsidenten, indem sie fiir jedes dieser Aemter je 
diejenigen zwei Candidaten, auf welche die meisten S tim m en 
gefallen sind, behufs der Bestätigung des einen derselben, gleich
falls für Lebenszeit, durch den General - Gouvemeur S e in er 
M ajestät dem Kaiser präsentiren.

8  6 2 .

D ie  W ahl der zwei von der Livländ. Ritterschaft in 's  
Baltische O bertribunal zu erwählenden M itglieder ist Reservat 
des Livl. Landtages.

8  6 3 .

D ie  Kanzellei - D irectoren und Secretaire so wie die 
übrigen Kanzellei-Beamten des Baltischen O bertribunals wer
den von diesem selbst für Lebensdauer gewählt. D ie  K an
zellei-D irectoren werden von Kaiserlicher M ajestät im Amte 
bestätigt, zu welchem Behuf vom Obertribunale zwei Can
didaten durch den General - Gouverneuren S e in er M ajestät 
vorzustellen sind.

8 64.
D er Baltische G e n e ra l-S ta a ts -A n w a lt wird auf V or

schlag des Justizm inisters von S e in er Kaiserlichen M ajestät 
ernannt.



8  6 5 .

W ählbar zum Präsidenten und V ice-P räsidenten , zu 
Gliedern und Kanzellei-Directoren, sowie zum G en eral-S taats
anwalt des Baltischen O bertribunals sind nur Personen, 
welche auf der Landes-Universität D orpat die Rechte studirt, 
dann einen academischen juristischen Grad daselbst erworben 
und überdies vor ihrem Eintritt in 's  Baltische Obertribunal 
schon eine bestimmte Anzahl Jahre in Justizbehörden der 
Ostseeprovinzen ein Richter-Amt bekleidet haben.

W ählbar i n s b e s o n d e r e  z u  den  durch d e n  L i v l .  - 
L a n d t a g  z u  b e s e t z e n d e n  R i c h t e r s t e l l e n  d e s  B a l t i 
schen O b e r - T r i b u n a l ' s  sind, sofern sie die vorstehend ver
langten Requisite überhaupt besitzen, n u r :

u )  Alle dem Nechtspersonale des Livl. Hofgerichts an- 
gehörige Personen; ferner 

d )  D ie  im activen D ienste stehenden Livl. Landrichter 
und Vice-Landrichter; endlich 

c )  Personen, welche dereinst ein Richteramt im  Livl. 
Hosgerichte oder im Baltischen Obertribunale oder 
das Amt eines Livl. Landrichters oder Vice-Landrich- 
ters bekleidet haben.

8 66.
D ie  Competenz des Baltischen O bertribunal's ist folgende: 

1 ) E s entscheidet als oberster Kassationshos der Ostseepro
vinzen allendlich alle von den Crim inal-, w ie Civil-Ur- 
theilen der höchsten Land- w ie Stadt-Behörden der O st
seeprovinzen an dasselbe gelangenden Kassations-Gesuche.

A n m e r k u n g  1 .  I n  Amtsdeliclen geht die B e ru fu n g  von  
den V erfü g u n g en  des Livlandischeu Hofgericht 's  wegen 
G erich tsübergabe  der B e a m t e n ,  sowie die B e ru fu n g  
von V e rfü g u n g en  und Entscheidungen d e r ,  dem H o f
gerichte coord in ir ten  Jus t izbehörde  E h s t - ,  oder K u r 
l a n d s ,  bei welcher etwa Amtsdelicte der hofgerichtlichen 
V ors i tze r ,  G l ie d e r  oder O bersecreta ire  in  V e rh a n d 
lung  stehen, an  die, für  Fä l le  dieser A r t  beim B a l t i 
schen O b e r t r ib u n a le  zu bildende B e ru f u n g s -A b th e i lu n g ,  
welche letztere in jedem einzelnen solchen F a l le  durch 
Beschluß des gesammten O b e r t r ib u n a l s  u u te r  dem 
P r a f id io  des T r ib u n a l - V ic e - P ra s id e n te n ,  a u s  diesem,
4 T r ib u n a l r a th e n  und  dem jüngeren  K anzel le i-D irec-  
to r  zusammenzusetzen ist und  d a s  P le n u m  des  O b e r -  
t r i b u n a l s  a l s  K affa t io n sh o f  über sich ha t ,  in  welchem 
letzteren jedoch dann  die,  in seiner B e ru fu n g s -A b th e i -  
lung  th ä t ig  gewesenen A m tspersonen  nicht T hei l  zu 
nehm en haben .

A n m e r k u n g  2 .  D ie  Gerich tsübergabe  des  P rä s id en ten ,  Vice- 
P rä s td e u te n ,  der M itg l iede r ,  der K anzel le i-D irec to ren  
und  S e c r e ta i r e  des Baltischen O b e r t r ib u n a l s  wegen 
von  denselben begangener Amtsdelicte erfolgt au f  B e 
schluß und  Vorste llung des G e sa m m t-C o l l e g i i  des 
Baltischen O b e r t r ib u n a l s  mit G e nehm igung  S r .  K a i 
serlichen M ajes tä t  an  e in e n ,  a u s  sämmtlichen P r ä s i 
denten und  V ice -P räs iden ten  der sämmtlichen J u f t iz -  
O b e rb eh ö rd e n  der drei Ostseeprovinzen un te r  dem 
Vorsitze beschaffentlich des P räs id en ten  oder des 
V ice -P räs iden ten  des Baltischen O b e r t r i b u n a l s  zusam
mengesetzten höchsten G erich tshof,  von  dessen S p ru c h e  
n u r  R e c u r s  an  die G n a d e  S r .  Kaiserlichen M a je s tä t  
zulässig ist.



2) Es ist für diejenigen der Ostseeprovinzen, welche das 
System der Zwei-Instanzen nicht adoptirt haben sollten, 
die allendliche Nevisions-Znstanz.

3) Es wacht aus erhaltenen Anlaß über die gehörige Rechts
pflege in allen Justiz-Behörden von Land und Städten 
der Ostseeprovinzen und über die genaue Handhabung 
der einheimischen Gesetze und Rechte.

4) Es ist das einzige und ausschließliche legale Organ, 
durch welches der Iustizminister alle ergehenden Reichs- 
Verordnungen und Ukase zur Ausfertigung in die Ost
seeprovinzen gelangen lassen darf. —  Das Baltische 
Ober-Tribunal sendet diejenigen Befehle Seiner Kaiser
lichen Majestät, welche nach Allerhöchstem Willen aus
drücklich in Land und Städten der Ostseeprovinzen in 
Anwendung kommen sollen, so wie diejenigen Verord
nungen, welche ukasenmäßig mit den Rechten und Ge
setzen derselben übereinstimmen, an die Gouvernements- 
Verwaltungen dieser Provinzen, welche sie alsdann auf 
vorschristmüßigem Wege zur Nachachtung bekannt zu 
machen verbunden sind. Die mit den Rechten und
Gesetzen der Ostseeprovinzen nicht übereinstimmenden 
Verordnungen versendet es an die Gouvernements-Ver
waltungen der Ostseeprovinzen behufs Publication zur 
bloßen Wissenschaft, sein beobachtetes Verfahren auf
Allerhöchsten Befehl bei Seiner Kaiserlichen Majestät 
motivirend.

8 67.

Das Baltische Obertribunal gründet seine Entscheidungen 
auf die eigenthümlichen Gesetze und Verfassungs-Rechte von
Land und Städten der Ostseeprovinzen.

8 68.

Das Baltische Obertribunal entscheidet in allen Fällen 
durch Stimmenmehrheit seiner Glieder. Bei vorhandener
Stimmengleichheit hat der Präsident, resp. dessen legaler 
Stellvertreter das Recht doppelter Stimme.

8 69.

Die Verhandlungen im Baltischen Obertribunale sind im 
Allgemeinen mündlich und öffentlich und geschehen ausnahmslos 
in deutscher Sprache. An russische Behörden ergehende Aus
fertigungen sind mit russischen Translaten zu versehen.

8 70.
Wider die Entscheidungen des Baltischen Obertribunals 

ist nur unmittelbare Anrufung der Gnade Seiner Kaiserlichen 
Majestät zulässig.

8 71.

Die Sitzungen des Baltischen Ober-tribunals sind, 
mit Ausnahme der Sonnabende und Sonn- und Festtage, 
so wie der üblichen Sornmerferien, Pennanent.



8 72.

Die Vorsitzer, Glieder, Kanzetlei-Directoren, Secretaire 
und Kanzellei-Beamten des Baltischen Obertribunals genießen 
ebenso, wie diejenigen der Livländischen Justiz-Behörden, all
jährlich gewisse Ferien.

§ 73.
Der Vice-Prüsident, übrigens während der Anwesenheit 

des Präsidenten gleichen Antheil mit den übrigen Gerichts
gliedern an der Verhandlung der Rechtssachen nehmend, ist 
der natürliche Substitut des Präsidenten, wenn dieser sein 
Amt wahrzunehmen gesetzlich behindert ist. Die Stelle des 
Vice-Präsidenten vertritt vorkommenden Falles der seiner 
Amtsdauer nach älteste Rath.

8 74.
Das Baltische Obertribunal empfängt Befehle nur von 

Kaiserlicher Majestät und hat sonst Niemandem Berichte und 
Unterlegungen abzustatten. Es empfängt vom Dirigirenden 
Senate Communicate und ertheilt solche demselben. Von 
den Ministern, den General- und Civil-Gouverneuren erhält 
es Anträge und richtet seinerseits an dieselben Benachrichti
gungen. An alle sonstigen Autoritäten und Behörden sendet 
das Baltische Obertribunal Befehle und empfängt von den
selben Berichte und Vorstellungen.

8 75.
Die in der Kanzellei des Baltischen Obertribunals an

zustellenden Secretaire miissen die Rechte auf der Landes
universität Dorpat studirt und daselbst einen juristischen Grad 
erworben haben.

8 76.
Die Entscheidungen des Baltischen Obertribunals wer

den, sofern dasselbe Solches anordnet, durch die Gouverne
ments-Zeitungen der Ostseeprovinzen zur allgemeinen Kennt- 
niß publicirt.

8 77.
Das gegenwärtig in St. Petersburg bestehende Evang.- 

Luth. General-Consistorium wird unter Fortbestand desselben in 
St. Petersburg lediglich für die Evangelisch-Lutherische Diaspora 
im russischen Kaiserreiche, —  seiner seitherigen Competenz 
für die Ostseeprovinzen entkleidet, und werden dagegen die 
Geschäfte desselben auf eine besondere, zu solchem Zwecke 
errichtete Abtheilung des Baltischen Obertribunals übertragen.

Diese Abtheilung besteht aus: dem Vicepräsidenten des - 
Baltischen Obertribunals als Präses, einem, wie bisher der 
geistliche Vice-Prüses des jetzt bestehenden General-Consistorii, 
nunmehr indeß einzig und a lle in  aus der Evange
lisch-Lutherischen Geistlichkeit der Ostseeprovinzen 
von Kaiserlicher Majestät zu ernennenden geistlichen Vice- 
Präses, zwei weltlichen Räthen, welche zwei der Räthe des
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Baltischen Obertribunals sind, —  zwei so, wie seither die 
geistlichen Mitglieder des bestehenden General - Consistorii, 
nunmehr jedoch nur aus der Zahl der Evangelisch- 
Lutherischen Geistlichen der Ostseeprovinzen zu er
nennenden geistlichen Mitgliedern und dem näher zu bestim
menden Kanzellei-Personale. —  Der Präses, alle Mitglieder 
und der Secretair dieser Abtheilung geistlicher Angelegenhei
ten des Baltischen Obertribunals müssen der Evangelisch-Lu
therischen Confession angehören. Der Baltische General- 
Staatsanwalt singirt als General-Staatsanwalt der bemelde- 
ten Abtheilung.

Die Competenz der Abtheilung geistlicher Angelegen
heiten des Baltischen Obertribunals verbleibt sür die Ostsee
provinzen die bisherige, durch die Kirchen-Ordnung vom I .  
1832 fixirte des jetzt bestehenden General-Consistorii mit der 
Modisication jedoch, daß in judiciären Sachen das Plenum 
des Baltischen Ober-Tribunals als Kassationshof in die, ge
genwärtig dem Dirigirenden Senate zustehende Stellung ein- 
tritt, —  die administrativen Angelegenheiten aber unverändert 
in dem Ministerium des Innern ihre höchste Instanz finden, 
wie dies § 461 der Kirchenordnung v. I .  1832 verordnet.

8 78.

Alle Glieder, Kanzellei-Directoren, Secretaire, Kanzellei- 
Beamten und Diener des Baltischen Ober-Tribunals werden 
ausreichend besoldet.

A n m e rk u n g : D ie Herstellung einer Geschäfts- und Kanzellei- 
Ordnung des Baltischen Obertribunals ist gemein
schaftlicher Berathung und Vereinbarung der ver
fassungsmäßig maaßgebenden Korporationen der Ost
seeprovinzen Vorbehalten.

n .  D ie Ordnungsgerichte.
8 79.

Die, rücksichtlich ihrer Zusammensetzung, der Wahl und 
des Standes ihrer Mitglieder und Notaire, ihrer Jurisdic
tionsbezirke und Gerichtssitze unverändert zu belassenden 
acht Ordnungsgerichte des Livländischen Festlandes werden
der, ihnen nach dem Provincial-Recht Th. I. nrt. 411 ff. 
gegenwärtig zustehenden niedern Rechtspsiege und der Vorun
tersuchung begangener Criminal-Verbrechen — , und Vergehen 
enthoben, indem erstere auf die Kirchspielsrichter, diese aber 
auf die Untersuchungsrichter übertragen werden, —  und be
halten demnach als ihre besondere Competenz die öffentliche 
Sicherheits- und Wohlfahrts-Polizei, wie diese ihnen nach 
dem Provinzialrecht Th. I. nrt. 411 pet. 1 bis incl. 34 und
pct. 41 bis mel. 45 nebst Fortsetzung gegenwärtig zusteht.

8 80.
Ueberd ies gehört zur Competenz der Ordnungsgerichte: 

1) Aller Gewaltthätigkeit und Eigenniüchtigkeit, wodurch die 
öffentliche Sicherheit und Wohlfahrt gefährdet werden 
könnte, nöthigenfalls durch vorläufige Verhaftung der 
Person, Einhalt zu thun.



2) D ie  Ergreifung von M aaßregeln zur Sicherstellung der 
Erequirungen, jedoch immer nur auf Requisition der 
betreffenden Behörden oder Authoritäten.

3 )  D ie  Beaufsichtigung der Gefängnisse, die S o rg e  für die 
Gefangenen u. s. w ., nach Vorschrift des Provincial- 
rechts T h . I. a r t. 411  pet. 4 0 .

4) D ie  S istirung  und Verhaftung der eines Verbrechens 
Angeklagten oder dabei Betheiligten, jedoch nur auf 
Requisition anderer Behörden oder Authoritäten.

5 ) D a s  polizeiliche Einschreiten bei polizeilichen Vergehen 
wider die öffentliche O rdnung und Sicherheit und na
mentlich solchen, welche durch Zusammenrottungen be
gangen werden oder begangen worden sind. I n  Fällen 
dieser Art steht je nach der Bedeutung des concreten 
Vergehens dem Ordnungsgerichte die Erledigung des
selben in den Grenzen seiner, ihm nach dem Provinzi
alrecht competirenden S trafgew alt zu.

6) D ie  Verhängung persönlicher H aft in Fällen der S tö 
rung der öffentlichen O rdnung und Sicherheit durch 
Zusam m enrottungen, —  jedoch lediglich nur als S i -  
cherheits-Maaßregel.

A n m e r k u n g .  Dem Obigen gemäß werden die art. 411  pet. 
35 bis inel. 39 , art. 4 18  und 419  Th. I .  des Pro-  
vincialrechts und Zusatz I. a ä  art. 4 11  III. der 
Fortsetzung zu cessiren haben.

§  8 1 .

D ie  Ju risd iction  des O rdnungsgerichts erstreckt sich auf 
alle, in dessen Amtsbezirke befindliche Personen ohne Unter
schied des S tandes.

» n . Die Ober-Kirchenvorsteher- 
Aemter.

8  8 2 .

D ie  Ober-Kirchenvorsteher-Aemter werden in ihrer Z u 
sammensetzung wie rücksichtlich der W ahl und Q ualification 
ihrer M itg lieder, Kanzelleien u. s. w. bei der bestehenden 
desfallsigen Einrichtung conservirt.

8  83 .

D ie  Ober-Kirchenvorsteher-Aemter behalten d ie , ihnen 
gegenwärtig zustehenden kirchlich-administrativen und kirchen
polizeilichen Functionen, sind jedoch nirgend befugt, 'privat
rechtliche Streitigkeiten zu verhandeln oder zu entscheiden, 
sondern verpflichtet, solche stets an den ordentlichen Iustizrichter 
zu verweisen.

8  8 4 .
D ie  Amtsgewalt der Ober-Kirchenvorsteher-Aemter er

streckt sich in persönlicher wie dinglicher Hinsicht auf alle, 
innerhalb ihrer re sp . Amtsbezirke befindlichen Personen und 
alle, innerhalb dieser ihrer Amtsbezirke belegenen Kirchen 
Evangelisch-Lutherischen Bekenntnisses.



IV . Die Staatsarrwalte.
8 85.

Die bei den Landgerichten befindlichen Staatsanwalts, 
der beim Hofgerichte befindliche Ober-Staatsanwalt und der 
Baltische General-Staatsanwalt werden und zwar die ersteren 
vom Iustizminister, der letztere auf Vorstellung desselben von 
Kaiserlicher Majestät aus der Zahl solcher Personen für Le
bensdauer ernannt, welche auf der Landes-Universität Dorpat 
die Rechte studirt und daselbst einen juristischen Grad er
worben haben.

8 86.

Die Amtsthätigkeit der Staatsanwalte besteht in Fol
gendem:

Im Criminalversahren.

1) Sie sind verpflichtet, die Ortspolizei von der zu ihrer 
Kenntniß gelangten Begehung eines Verbrechens zu be
nachrichtigen.

2) Sie haben mit Offenlassung etwaiger Remedur durch 
die ihnen unmittelbar Vorgesetzten nächsthöheren r68p. 
Staatsanwalte, in der Voruntersuchung nach eigenem 
Ermessen allen denjenigen gerichtlichen Handlungen bei
zuwohnen, welche unmittelbar die Feststellung des That- 
bestandes betreffen und ihrer Natur nach oder nach Lage 
des speciellen Falles eine spätere Wiederholung nicht 
zulassen.

3) Sie haben, — nirgend berechtigt, ihrerseits die Ueber- 
gabe der Person ans Criminalgericht zu beantragen, — 
erst auf Requisition der Anklage-Kammer und i68p. 
der, in Amtsdelicten die Gerichtsübergabe des Beamten 
decretirenden Justiz-Behörden die Criminal-Anklage wider 
die Person bei der Criminal - Behörde einzubringen, 
welche lediglich auf dem Inhalt des Verweisungs-Erkennt
nisses der Anklage-Kammer oder resp. der betreffenden 
Justiz-Behörde zu beruhen hat.

4) Sie haben die Liste der Zeugen und die Beweismittel 
aufzustellen. Da ihnen die Vertretung und Durchfüh
rung der Anklage obliegt, so ist auch ihnen die Wahl 
der Beweismittel überlassen und zwar auch derjenigen 
des Entlastungsbeweises, unbeschadet des Rechts des 
Angeklagten, Anträge wegen Vervollständigung seiner 
Beweisthümer bei Gericht einzubringen.

5) Sie haben gleich dem Angeklagten in der Hauptver- 
handlung alle Fragen an die Zeugen, Sachverständi
gen rc. durch den Mund des Gerichtsvorsitzers zu stellen, 
und haben daher der Hauptverhandlung persönlich bci- 
zuwohnen.

6) Sie haben im Schlußvortrage das Gesammtergebniß 
der Beweisaufnahme zu entwickeln und sind verpflichtet, 
dabei unverholen hervorzuheben, auch was zu Gunsten 
des Angeklagten spricht.



7) Sie sind verpflichtet, nicht außer Acht zu lassen, daß 
alle zur Ermittelung der Wahrheit dienlichen Mittel ange
wandt werden. Deshalb sind sie berechtigt, zur Errei
chung dieses Zweckes bezügliche Anträge bei Gericht 
einzubringen, dessen Entscheidung sie abzuwarten haben.

8) Sie sind berechtigt, vom Urtheile der Criminalbehörde 
erster Instanz Appellation an den nächsthöheren Richter 
anzumelden, und von den Urtheilen der Appellations- 
Instanz Nullitätsbeschwerde an den Kassationshof zu 
ergreifen, und zwar selbst zu Gunsten des Angeklagten.

L. Im Livilrechlsversahren.
1) Sie sind nirgend befugt, den Geschäftsgang der Behörde 

zu beaufsichtigen oder in denselben einzugreifen. Eine 
Theilnahme an der Verhandlung der Civil-Nechtsstreitig- 
keiten aber steht ihnen mit alleiniger Ausnahme der 
Falle, in welchen es sich um fiskalische Ansprüche und 
Rechte handelt, nirgend zu.

2) In  Nechtsstreitigkeiten, in welchen der Staat Parthei 
und die Staatsanwalte zur Vertretung der Rechte des 
Staats berufen sind, —  haben sie nirgend eine andere 
Stellung, als eine Parthei oder ein Intervenient im 
Civilprocesse zu genießen.

3) Sie dürfen zwar Einsicht in die gerichtlichen Verhand
lungen nehmen, brauchen jedoch diesen selbst nicht bei
zuwohnen und dürfen bei den Berathungen der Behör
den nicht zugegen sein.

8 87.

Die Staatsanwalte haben sich vor Gericht überall der 
Geschäfts-Ordnung und der Disciplinargewalt des Gerichts- 
Vorsitzers zu unterwerfen.

Die Advokaten.

8 88.
Die Advocaten werden in Livland angestellt.

1) Vom Baltischen Obe r t r ibuna le ,  wodurch sich 
dann ihre vems patroeinnlicki auf alle drei Ostseepro
vinzen, Land- und Stadt-Behörden und das Ober
tribunal selbst, — erstreckt. '

2) Vom Livländischen Hofgerichte für alle Gerichtsbehörden 
Livlands, außer denen der Stadt Riga, allwo sie vom 
Nigaschen Magistrate für alle Gerichtsbehörden dieser 
Stadt angestellt werden.

8 89.

Wer bas Advocaten-Amt erlangen will, muß ein Diplom 
über den ihm von der Juristen-Facultüt der Dorpater Uni
versität ertheilten academischen Grad beibringen, unbescholtenen 
Rufes und wenigstens 25 Jahre alt sein. Beim Vorhan
densein dieser Requisite wird der Aspirant bei dem anstellenden 
Obertribunale oder Gerichtshöfe einer practischen Prüfung
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unterworfen, nach zufriedenstellender Bestehung derselben von 
der anstellenden Behörde zu dem Advocaten-Amte beeidigt 
und dann mit einer schriftlichen Bestallung zu dem letzteren 
versehen.

§ 90.

Advocaten dürfen nicht sein:
1) Personen, welche nach Vorschrift des Gesetzes überhaupt

nicht Bevollmächtigte sein dürfen.
2) Im  Militair-Dienste stehende Personen.
3) Die Staatsanwalte.
4) Personen, welche als Vorsitzer oder Glieder bei den

Livländischen Justiz-Behörden angestellt sind.

8 91.

Die Anzahl der Advocaten richtet sich nach der Menge 
der Geschäfte und ist von dem Ermessen der sie anstellenden 
Gerichts-Behörden abhängig.

Anmerkung. Die gegenwärtig vom Hofgerichte als Advoca- 
len bestätigten Personen verbleiben nach wie vor in 
diesem ihrem Amte.

8 92.

Die Advocaten eines jeden landgerichtlichen Bezirkes 
und wo die Anzahl derselben eine geringe sein sollte, zweier 
combinirten landgerichtlichen Bezirke wählen aus ihrer Mitte 
ein besonderes Collegium, —  die Advocaten-Kammer, — 
welches die Aufsicht über alle im landgerichtlichen Bezirke, 
resp. in den combinirten landgerichtlichen Bezirken domicilirenden 
Advocaten führt.

8 93.

Diese Advocaten-Kammer hat aus einem von ihr auS 
ihrer Mitte zu erwählenden Vorsitzer, — welchem die Ge
schäftsleitung der Kammer und deren erforderliche Zusammen- 
berusung obliegt, so wie aus 4 bis 6 aus und von den 
sämmtlichen Advocaten des landgerichtlichen oder resp. com
binirten landgerichtlichen Bezirks zu erwählenden Mitgliedem 
zu bestehen. Aus der Zahl dieser letzteren haben die Wähler 
zugleich dasjenige Kammer-Mitglied zu bestimmen, welches 
im Falle einer Verhinderung des Vorsitzers dessen Stelle zu 
vertreten hat.

8 94.

Die Advocaten-Kammer hat das Recht, die unter ihr 
stehenden Advocaten für von ihnen in ihrer Eigenschaft als 
Advocaten begangene Verletzungen übernommener Verbindlich
keiten, so wie überhaupt für alle, die Würde und öffentliche 
Vertrauens-Stellung eines Advocaten beeinträchtigende Hand
lungen nach Constatirung derselben und Einziehung der Ver
th eidigung des Angeschuldigten.

g) M it einer Verwamung;
d) M it Ertheilung eines Verweises;
e) M it Entfemung aus dem Advocaten-Amte, jedoch für



die Dauer höchstens eines Jahres; —
— zu bestrafen; und 

ä) Nach Maßgabe der Wichtigkeit der vorgebrachten Be
schuldigung wider einen, dem Bezirke angehörigen 
Advocaten, um dessen gänzliche Ausschließung aus 
dem Advocaten-Amte und beschaffentlich um Uebergabe 
an das Criminalgericht bei derjenigen Behörde, welche 
ihm die Advoeaten-Bestallung ertheilt hat, anzusuchen.

Die Behörde zieht dann die von ihr etwa für nöthig 
erachteten Vervollständigungs-Auskünfte ein und verhängt von 
sich aus je nach dem Befund entweder die Ausschließung des 
Schuldigen aus dem Advocaten-Amte oder übergiebt ihn bei 
vorläufiger Amts-Suspension der Anklage-Kammer des ört
lichen Landgerichts zur crimiualgerichtlichen Untersuchung und 
Aburtheilung.

8 95.

Beschwerden über die Advocaten-Kammer entscheidet in- 
appelabel das örtliche Landgericht.

8 96.
In  speciellen Rechtssachen steht die disciplinare Straf- 

befugniß und die Verfügung wegen Gerichtsübergabe der Ad
vocaten ohne Beschränkung derjenigen Behörde zu, bei welcher
die specielle Rechtssache betrieben wird.
»

8 97.
Die Amtspflicht eines Advocaten besteht in der Führung 

von Rechtsgeschäften, welche ihm Privat-Personen anvertrauen 
oder das Gericht selbst ihm in gewissen, im Proceß angege
benen Fällen apfträgt, in der Verthcidigung der Rechte seines 
Vollmachtgebers vor Gericht, und in der Unterstützung dessel
ben durch seinen Rath; in Criminalsachen insbesondere in der 
Vertheidigung des Angeklagten, entweder im Aufträge dieses 
oder auf Anordnung der bezüglichm Criminalbehörde.

8 98.
Ein Advocat darf keiner Privatperson, welche ihn um 

seinen Rechtsbeistand angeht, diesen verweigern, er müßte denn 
s) vor derjenigen Behörde, bei welcher die bezügliche 

Sache betrieben wird oder betrieben werden soll, eid
lich erhärten können, daß die Führung der Sache, die 
ihm übertragen werden soll, seinem Gewissen und seiner 
Ueberzeugung zuwider ist, oder - 

b) andere, durch eine beizubringende Bescheinigung der 
Advokaten-Kammer seines Bezirks von derselben für 
stichhaltig erachtete Gründe vorstellen, worauf sodann 
über die Nechtmäßigkeit der Weigerung in beiden Fällen 
jene Behörde inappellabel entscheidet.

8 9g.
Die Advocaten erhalten keine öffentliche Besoldung, wohl 

aber, außer dem Ersätze der von ihnen bei Führung einer



Sache gesetzlich aufgewaudten Kosten, für ihre Bemühungen 
von ihren Vollmachtgebern ein Honorar, dessen Größe von
dem Uebereinkonnnen zwischen ihnen abhängig ist. In
Sachen, welche den Advocaten von den Gerichten übertragen 
werden, bestimmen diese den Betrag des Honorars.

8 100.
Die Advocaten sind verpflichtet, ihren Vollmachtgebern 

nicht nur bei Beendigung der für sie geführten Sachen, son
dern auch während der Verhandlung derselben, auf ihr Ver
langen Rechenschaft abzulegen. Sie sind in jedem Falle ver
pflichtet, ihren Vollmachtgebern die nöthige Auskunft über die 
Lage ihrer Sachen zu ertheilen.

8 101.
Die Vollmachtgeber der Advocaten sind berechtigt, diese 

wegen ihnen iu Führung ihrer Sachen geursachten Schadens
in Anspruch zu nehmen.

8 102.

Den Partheien ist es unbenommen, ihre Advocaten jeder
zeit zu entlassen.

8 103.

Den Advocaten und deren Ehefrauen ist der Ankauf 
oder sonstige Erwerb von Rechten ihrer Vollmachtgeber, mit 
deren Vertretung sie betraut worden sind, bei Strafe der Nich
tigkeit solcher Verträge, verboten.

8 104.

Die Verabschiedung der Advocaten hängt in Folge ihres 
dessallsigen Gesuchs von denjenigen Behörden ab, von welchen 
sie angestellt worden sind.

8 105.

Temporelle Beurlaubungen werden den Advocaten von 
derjenigen Behörde ertheilt, zu deren Advocaten - Bezirke sie 
ihrem Domicil gemäß gehören.

2 106.

Ohne Urlaub darf kein Advocat sich vom Orte seines 
ständigen Domicils entfernen. Sobald er den ihm nachgegebe
nen Urlaub antritt, hat er die Führung seiner Geschäfte für die 
Dauer seiner Abwesenheit einem ändern Advocaten zu über
geben und hiervon seine Vollmachtgeber, so wie alle Behörden, 
bei denen er anhängige Sachen vertritt, in Kenntniß zu setzen.

8 107.
Für Verletzung ihrer vorstehend bezeichneten Amtspflichten 

sind die Advocaten straffällig und zum Ersatz allen dadurch 
gestifteten Schadens verbunden.



8 108.

D en  Advocaten ist es erlaubt, junge Juristen  in ihren
Bürecm 's mit Arbeiten zu beschäftigen. S ie  tragen aber
alle Verantwortung für die Arbeiten dieser ihrer ^ .M auuenses.

L ^ . Die Gerichtsamts-Gandidaterl.
8  1 0 9 .

Als Gerichtsamts-Candidatcn dürfen bei den Justiz-B e
hörden nur solche Personen angestellt werden, welche auf der 
D orpater oder einer ändern Universität die Rechte studirt 
und ihren juristischen C ursus, wenngleich auch ohne nachfol
gendes juristisches Gradual-Exam m , beendigt haben.

8 iw.
D ie  Bestätigung und Vereidigung der Gerichtsamts-

Candidaten erfolgt durch diejenige Behörde, bei welcher sie 
angestellt werden.

8  m .
D ie  Gerichtsamts - Candidaten beziehen keine Gagen, 

werden aber als im S taatsd ienst stehend, gerechnet.

8 112.
Z u r Erlangung praktischer Geschäfts-Kenntniß sind die 

Gerichtsam ts-Candidaten, unter Aufsicht der sie anstellenden 
Behörde stehend, vorzugsweise m it Protocollführnng und an
deren Kanzellei-Arbeiten zu beschäftigen. S ie  haben jeden
falls oh ne  a l l e  W e i g e r u n g  diejenigen Arbeiten auszu
führen, welche ihnen von den Seeretairen der Behörde oder 
dieser selbst übertragen werden.

8 113.
D ie  Entlassung der Gerichtsamts-Candidaten erfolgt auf 

ihre B itte  oder auf Verfügung derjenigen B ehörde, bei wel
cher sie angestellt sind.

8 11 .̂
Diejenigen Gerichtsamts-Candidaten, welche kein Gradual- 

Eram en bei der Ju ris ten -F aeu ltä t der D orpater Universität 
absolvirt haben, dürfen nur in dem Falle als Glieder oder 
Secretaire einer der höheren Justiz-Behörden angestellt werden, 
wenn sie wenigstens drei Jah re  als Gerichtsamts-Candidaten 
gedient und dann eine genügende Prüfung beim Livländischen 
Hofgerichte bestanden haben.

R i g a ,  am 9. December 1 8 6 3 .

D ie  vom Livländischen Adels-Convente niedergesetzte 
Justiz-Neorganisations-Commission:

Landmarschatl Fürst Maul L ieven, als Präses.

Ernst von Z ievers. L. Daron §aß .
August von Dehn.



Beilage l

E in theilung  der kirchspielsrichterlichen, re8p. kirchspielsgerichtlichen Ju risd ic tio n s-
Bezirke des Livländischen Festlandes.

D ie  angegebene mcinnl. Seelenzahl der Bauern jeden Kirchspiels ist der Nitterschafts - Kanzellei 
entnommen, —  der Flächeninhalt der Kirchspiele vom Revisor W o l g i n  berechnet worden.

Bezirk. I.

II.

V.

VI.

VII.

vm .

Kirchspiel Rodenpois 
Neuermühlen 
Kirchholm 
Uexküll .

Kirchspiel Zarnikau
Dünamünde 
Schlock . 
Dahlen . 
Stenholm

III. Kirchspiel Sunzel .
Lennewaden
Ascheraden

IV. Kirchspiel Iürgensburg 
Sissegal .

„ Kockenhusen

Kirchspiel Segewold 
Allasch . 

„ Lemburg.
„ Nitau

Kirchspiel Loddiger-Treyden 
„ Cremon . . .
„ S t .  M atthäi .

Kirchspiel S a lis  
„ Pem igel
„ Lemsal

Kirchspiel Ubbenorm 
Roop 
Dickeln .

Kirchspiel W o lm a r . 
„ Papendorf

Flächenraum  
lH  Werst.

M ännliche
E inw ohner-

zahl.

293
158

69-/2
191

1300
996

1020
1533

Sum m a 711-/2 4849

Sum m a

87 351
109 1041
122 1143
119-/2 1383

2-/2 44

440 3962

Sum m a 815

2148
2009
1614

5771

143
336
393

1284
3204
4137

Sunnna 872 8625

221 1759
234 1471
174 145.3
204 2337

Sum m a

Sum m a

833 7024

279 2473
240 2863
203 955

722 6291

Sum m a

497-/2

1027-/2

Sum m a

320
438
168

926

2466
1915
2965

7346

2983 ,

3518
1297

7798

Sum m a

372
117

489

4034
1182

5216



Flächenraum Männliche

> Li Werst. zahl.

Bezirk. X. Kirchspiel S a l i s b u r g .......................................... 462 4 0 9 4

„  M a t t h i a e .......................................... 146 1748

„  Allend ors .......................................... 371 2 3 1 4

Sm nm a 979 8156

XI. Kirchspiel R u j e n .............................................. 4 7 4 6305

„  Burtneck .......................................... 339 3275

Sum m a 813 9 5 8 0

k .  Weudenschcr Kreis.
I. Kirchspiel W e n d e n .............................................. 272 3341

„ Arrasch ............................................... 149 1549

„  Nonneburg . . . . . . . . . 396 4922

II.

III.

IV.

V.

Kirchspiel London 
„ Lubahn
„  Lasdohn

Kirchspiel Calzenau 
Versöhn 
Festen 
Linden 
Erlaa

Sunnna 817 9812

Kirchspiel S e r b e n ...............................................
„  Schujen ..............................................
„  P ebalg -N euho f....................................

289

266

341

2998

2753

3802

Sunnna 896 9553

Kirchspiel A lt-P e b a lg .......................................... 215'/« 3972

„  Lösern . .......................................... 205 2239

„  Seßwegen . .................................... 406 5 1 6 4

Sunnna 826'/-   ̂ 11 3 7 5

..................................................
929 2̂ 

125

5025

1602

Sunnna 1054'/a 6627

328
165'/-

146

100

319

3382

25 4 7

12 6 8

749

2590

Sum m a 10 5 8  V2 10536

VI. Kirchspiel Schwaneburg ..................................... 788 - 6500
VII. Kirchspiel M arienburg.......................................... 961'/- 8308
VIII. ' Kirchspiel Oppekaln . ..................................... 26 4 3 1 0 6

„  A d s e l ............................................... 288 2 2 0 7

Sum m a 552 5313

IX. Kirchspiel T irse n -W ellan .................................... 438 3815

„  P a lz m a r............................................... 333 2532

Sum m a 771 6347

X. Kirchspiel S m i l te n .............................................. 3 4 0 3413
„  T rikaten .......................... ' . . . . 403 3479

Sum m a 743 6892



.... ! A lächenraum M ännliche

' > lü W erst.
E in w oh n er

zahl.

Bezirk. XI. ! Kirchspiel L u h d e ............................................................ 275 1462

W a l k ........................................................... 17 249

„ Ermes ............................................................ 269 2 3 2 0

„ Wohlfahrt ..................................................... 167
II

1372

Summa 727 ^
I!

54 0 3

6 .  D o r p a ts c h e r  K r e i s .

I. Kirchspiel Dorpat . . . . . . . . . . 376  V2 - 5 6 3 7

„ N ü g g m ................................. ...... 192 3659

Summa i 56 8 '/2 9296

II. Kirchspiel Camby . . . . . . . . . . 3 8 4 3892

„ W endau..................................................... ...... 565
!

5541

Summa 949 9433

m . Kirchspiel Ringen ............................................................ 218 3125

„ N a u d en ............................................................ 129 1759

„ C a w e le c h t ..................................................... 149 1883

Smnma 496 6767

IV. Kirchspiel E c k .................................................................. 313 3836

„ Talkhof ............................................................ 2 6 2 '/2 2445

„ B a r th o lo m a e i............................................... 166 2342

Summa 7 4 1 V2 8523

v . Kirchspiel Lais ............................................................ ...... 407 5 3 8 0

„ Torma ............................................................ 535  V2 1792

Summa
.

9 4 2 '/2 7172

VI. Kirchspiel Koddafer. 337 3222

„ M arien-M agd alen en ................................. 302  V2 3 1 6 4

Summa 639'/2' 6386

VII. Kirchspiel Odenpäh ..................................................... 246 3 3 1 7

„ T h ea l-F ö lk .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 4 '/2 4 4 8 5

Summa 610'/-  ̂ 7802

VIII. Kirchspiel Kannapäh ..................................................... 320 3421

„ A n z e n ..................... , ........................... 539 5 2 3 5

Summa 859 8656

IX. Kirchspiel Carolen ........................................ ...... 365 2145

„ H a r j e l ............................................................ 287 2816

Summa 652 4961

X. Kirchspiel Rauge . . . . . . . . . . 681 5 2 8 7

„ N eu h au sen ..................................................... 539 4 7 1 3

Smnma 1220 1 0 0 0 0

XI. Kirchspiel R a p p iu ............................................................ 5 3 4 3825
„ Pölwe ............................................................ 496  ̂ 4 8 2 9

Sunnna 1030  ̂ 8 6 5 4



!

L> P tN ltM schkr K re is .
Flächenraum 
ln Werst.

Männliche
Einwohner-

zahl.

Bezirk. ^ I. Kirchspiel Pernau . . . . . . . . . .
„  Torgel . . . . . . . . . .

396
629

3066
3385

Summa 1025 6451

!i!

II. Kirchspiel Ändern . . . . . . . . . .
„  Test ama. . . . . . . . . .
„  Michaelis . . . . . . . . .

285 
224 
228 !

2925
2511
2075

Summa 737 7511

III. Kirchspiel Iacoby . . . . . . . . . .
„  Fennern . . . . . . . . . .

489
614

3848
3734

Summa 1103 7582

IV.

V.

Kirchspiel Saara, mit den Gütern Laiksaar, Orren- 
hoff und Gudmannsbach . . . . .

Kirchspiel Hallist . . . . . . . . . .
„  Karkus . . . . . . . . . .
Aus dem Kirchspiele Paistel: die Güter Enseküll, 

Morne und Tuhalane.
Airs dem Kirchspiele Rujen: die Ehstnischen Gü

ter Moiseküll nnd Kürbelshof.

1184
367
266

3733
5031
2885

Summa 633 7916

ff VI. Kirchspiel Fellin mit Köppo . . . . . . .
„  Paistel (ohne die Güter Eusekull, Mome 

und Tuhalane) . . . . . . . .

670

350

7659

3736

- Sunnna - 1020> 11395

VII. Kirchspiel Groß St. Johannis . . . . . .
„  Pillistser . . . . . . . . . .

686'/2 

621
4628
3830

Summa 1307> . 8458

ff VIII. Kirchspiel Klein Johanni s. . . . . . . .
„  Oberpahlen . . . . . . . . .

246
595

3051
6928

Summa 841  ̂ 9979

ff IX. Kirchspiel Tarwast . . . . . . . . . .
„  Helmet . . . . . . . . . .

238"-
547

3593
4750

Summa 785'/- 8343

-

Rekapitulation.
Riga-Wolmarscher Krei s. . . .  
Wenden-Walkscher Kreis . . . .  
Dorpat«Werroscher Kreis . . . 
Pernau-Fellinscher Krei s. . . .

8628
9196
8528'/-
8636

75542
86666
89582
71368

Sunrma 34988'/- 323158
>

Anm erkung: Güter, welche in mehreren Kirchspielen oder in zwei Kreisen liegen, rechnen sich 
ungetheilt zu demjenigen Kirchspiele, worin der Hof belegen ist.

9
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B - i la g «  I I .

Gagen-Etat

der .Livländischen Landes-Juftiz-Behörden- und Beamten, 
ausschließlich der Gemeindegerichte.

i. Das
Der Präsident 
Ter Bice--Präsident

Die vom Livländischen Landtage gewählten Räthe

Die Oberseeretaire.............................................

Der Notair . . .............................................
Der A c tu a r ....................................... .....

Ter Kassaführer.......................
Der Krepost-Protoeollist. . .

Der Translateur . . . . .
Die Kanzellisten . . . . .

Die Ministeriale . . . . .

Der Wächter . . . . . .
Zu Kanzetlei-Bedürfnissen re. re.

1

n. Die Landgerichte.
Das Landgericht Rigalchen Kreises.

SSN-

! ' ! 'Summe i
^ür kine ;rür alle ber Gagen r  M r  eine. M r  aue. Sl

lei Mittel.

Der Landrichter . . . . . . . . . . . . . .

Der Vice-Landrichter . . . . . . . . . . . . .
Die Näthe . . . . . . . . . . . . . . .

Die Assessoren . . . . . . . . . . . . . .
Die Untersuchungsrichter . . . . . . . . . . . .
Die Secretaire . . . . . . . . . . . . . .
Der Archivar . . . . . . . . . . . . . . .

Der Kassaführer . . . . . . . . . . . . . .
Die Kanzellisten . . . . . . . . . . . . . .
Die Ministeriale . . . . . . . . . . . . . .
Zur Bestreitung der Kanzelleikräfte- und Ausgaben der Unter

suchungsrichter . . . . . . . . . . . . .
Zu Kanzellei-Bediirsuissen re. re. des Landgerichts . . . .

2 ) Pas Landgericht Dorpatschen Kreises.
Der Landrichter . . . . . . . . . . . . . .
Der Viee-Landrichter . . . . . . . . . . . . .
Di e Nät he. . . . . . . . . . . . . . . .

Di e Assessoren. . . . . . . . . . . . . . .

Der übrige Etat ist überall übereinstimmend mit demjenigen 
des Rigaschen Landgerichts. . . . . . . . . .

^  ,
S i l b e r - Ru b e l

1 5000 5000
1 4000 4000
3 3500 10500
2 2000 4000
1 1500 1500

1 1000 1000

1 1000 1000

1 1000 1000

1 1000 1000

1 1000 1000 !,

5 ! 400 2000

2 ^ 300 600 ,
1 200 200

— — 1700

1

j

3000

> ' ' !I
3000

1 2500 2500
2 2000 4000

2 1500 3000

2 1500 3000

2 1500 3000 !

1 700 ! 700

1 500 500
4 400 1600

2 250
! l

500
,

600 1200
— 1000

24000

1
.

2500 2500

1 2200 2200

2 1800 3600

2 1500 3000
!

—
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Transport .

3) Das Landgericht Wendenschen Kreises.
Ter Landrichter . . . . . . . . . . . . . .

Der Viee-Landrichter . . . . . . . . . . . . .
Tie Näthe . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Wessoren . . . . . . . . . . . . . . .

Die Untersuchungsrichter . . . . . . . . . . . . .
Di e Zecretai re. . . . . . . . . . . . . . .
Der Archivar . . . . . . . . . . . . . . .
Ter Kassaführer . . . . . . . . . . . . . .

Die Kanzetlisteu . . . . . . . . . . . . . .
Die M in is te ria le ...................... .....

Zur Bestreitung der Kanzetleikrafte- und Ausgaben der Unter
suchungsrichter . . . . . . . . . . . . .

Zu Kanzellei-Bednrfnisseu re. re. des Landgerichts . . . .

4) Das Landgericht Pernauschen Kreises.
Der Etat desselben, ist überall übereinstimmend mit demjenigen 

des Wenderischen Landgerichts . . . . . . . . .

»I. Die ÄirWielsgcrichte und die Äirchspiels- 
richtcr uls Cinzclrichtcr.

Der Kirchspielsrichter erhält an Gage für sich und den Nvtairm 
und zu Kanzellei-Bedürsnisskn im Ganzen . . . . .

Gesammt-Etat der Livländischen Landes-Justiz Behörden- und 
Beamten exel. der Gemeindegerichte . . . . . . .

An
za

hl 
Pe

rso
n 

m
.

Für eine. Für alle.
Summe 

der Gagen 
und Kanzel- 
lei-Mittel

Total-
Summe.

--
* i lb  e r - R u b e l .

— j — — 81300

1 2200 2200

1 1800 1800

! ^ 1500 3000

 ̂ 2 1200 2400
2 1400 2800
2 1200 2400 I

1 700 700

1 500 500
4 400 1600
2 250 500

--- 500 1000
----- — 1000

19900

4

— - ^  ' 19900 86600

126 50 6300

42 2350 98700 105000
105000

__ — 226100

00 67078


